
'l' 

GZ 671/91 

R E F E REN T E N E N T W U R F 

Die Rechtsanwaltsk~mmer für Niederösterreich erstattet zum Entwurf 

des UMWELTHAFTUNGSGESETZES nachstehende 

S TEL L U N G NAH M E 

I) Rechtspol iti sche und rechtsth",oreti sClle Aspekte 

1.1) Erst unserer Generation ist die Umweltproblematik voll bewußL geworden, 

was dazu führte, daß die Aufgabe eines umfassenden Umweltschutzes ln 

di e Verfassung aufgenommen wurde. Daher muß auch di e zivi 1 i sati onsue

dingte Gefährdung und SChädigung der Umwelt zum Gegenstand unserer 

Rechtsordnung gemacht werden. Dabei ist allerdings zu beachten, daß 

die Umweltgefährdung und -scnädigung durch gewerbliche und industrielle 

Anlagen und Tätigkeiten nicht nur den Einzelnen, sondern alle, also 

die Gesamtheit betrifft. Schon daraus ergibt sich das Problem, ob die 

Regelung solcher Umweltschäden im Privatrechtsbereich oder durch das 

öffentliche Recht erfolgen soll. 

I. 2. Der Entwurf erkl ärt di ese Regelung ei ndeuti g zur Angelegenheit oes 

Privatrechtes und zwar als eine Mischung des Schadenersatz- und Nachbar

schaftsrechtes des ABGB. Ei ne Prüfung des Entwurfes ergi bt all erdi ngs 

bald, daß in wa"rheit das Privatrecht dafür eingesetzt wird um öffent

liche, also Interessen der Allgemeinheit in bezug auf Umweltschutz 

durchzusetzen. Das Ergebnis ist unbefriedigend: 

Wesentl i cne Zi e 1 e ei nes umfassenden UmvJe 1 tschutzes können mi t nur pri

vatrechtlichen t~itteln nicht erreicht werden, obvJOhl die Haftung der 

tatsächlichen oder vermeintlichen Schädiger soweit gezogen wird, daß 

dies vom Standpunkt des Privatrechtes aus beurteilt als bedenklich 

angesehen werden muß. Das Ergebnis dieses Gesetzes könnte daher eine 
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zu starke Belastung von Gewerbe unq Industrie sein, ohne daß dadurch 

das angestrebte Zi e 1 des umfassenden Umweltschutzes wi rkl ich errei cht 

würde. 

1.3. Nach den Vorstellungen der Redaktoren d~s Entwurfes sollen die an 

sich nicht erwähnten und in einem Privatrechtsgesetz. auch keinen Platz 

habenden Interessen der Allgemeinheit offenbar durch die in § 11 

angeführten uAnspruchsberechti gten" gewahrt werden, also durch Kammern 

und andere öffentlichrechtliche Institutionen (einschl. Umweltsanwälte 

und -fonds), aber auch durch "Verei ne deren Zweck nach ihrer Satzung 

der Umweltschutz ist". Alle diese sollen neben und uOJabhängig von den 

pri vaten Geschädi gten agi eren können, um dadurch di e Durchsetzung der 

Schadenersatzansprüche sicherzustellen. 

Auch diese Regelung, vermag nicht zu überzeugen und z\tlar aus folgenden 

Gründen: 

Ein vJ2sentliches Ziel des "umfassendenIl Um\tJeltschutzes ist die Minimie

rung, Beseitigung und Verhinderung der Schadensursachen, was nur indirekt 

und unvollständig durch die Verpflichtung zurSchadenersatzleistung 

erreicht werden kann, auch wenn dies Dritten und nicht nur den unmittel

bar Geschädi gten übertragen wi rd. Di e aus dem Arbeitsrecht übernommene 

"Verbandsklage" ist für die Geltendmachung von Ansprüchen wegen Umwelt

gefährdung und -schädigung nicht geeignet, weil es sich dabei um ganz 

andere Ansprüche handelt, als die Durchsetzung gemei nsamer Interessen 

bestimmter Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 

Auch erschei nt ai e Auswahl der IIAnspruchsberechti gten" ~vi 11 kürl ich 

zu sein, auch wenn sie proporzmässig nach dem Muster Arbeitnehmer -

Arbeitgeber aufgeteilt ist. Von der Unzulänglichkeit dieser Einrich

tung abgesehen birgt sie die Gefahr einer neuen Klassenjustiz z\dschen 

tatsächlichen' .oder vermeintlicnen Umweltschützern und tatsächlichen 

oder vermeintlichen Umweltschädigern durch die beiderseitigen Interessen

vertretungen . 
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Schließlich geht aus dem Entwurf nicht hervor, ob und wie die Interessen 

des geschädigten Privaten und des klagenden "Verbandes" aufeinander 

abzustimmen sind; wofür der vom Verband obsiegte Schadenersatz zu ver

wenden ist, bzw. wie dieser aufzuteilen ist oder wie das Nebeneinander 

mehrerer mögl i cher geschäd i gter "Anspruchsberechti gter" inder Praxi s 

funktionieren soll. 

I.4. Vor allem aber berücksichtigt der Entwurf nicht, daß praktisch jede 

gewerbliche und industrielle IIAnlage" und "Tätigkeit" in irgendeiner 

Form einen Umwelteingriff bedeutet, der als solcher gewiß auch zu un

günstigen Auswirkungen, also Umweltgefährdungen und -schädigungen führen 

kann. Das Ausmaß ist sehr oft. von vornherein, bzw. über eine längere 

Zeitspanne nicht erkennbar und spürbar, aber auch keineswegs immer 

voraussehbar. Auch gibt es dafür nicht immer konkrete, bzw. feststell

bare Ursachen, sondern komplexe, wechselnde, sich ergänzende, überschnei

dende, verstärkende, ja sogar gegenseitig aufhebende Ursachen. Da 

andererseits feststeht, daß jede moderne Gesellschaft Gewerbe und 

Industrie unbedingt braucht, ist eine Interessenabwägung notwendig, 

wie weit Umweltgefährdung und -schädigung in Kauf genommen werden kann, 

bzw. muß. Dabei dürfen die Auswirkungen gewerblicher und industrieller 

Anlagen und Tätigkeiten gewiß nicht mehr so ignoriert werden, wie dies 

bisher der Fall.war. Dies ändert jedoch nichts daran, daß gewisse Aus

wirkungen unvermeidlich sind, womit umfassender Umweltschutz in diesem 

Bereich bedeutet, daß diese Auswirkungen ständig kontrolliert und 

minimiert werden müssen. 

Für diese Interesssenabwägung bietet der vorl iegende Entwurf aber keine 

Möglichkeit, weil er vom Schadensbegriff des § 1293 ABGB ausgeht, vwmit 

grundsätz 1 ich jede durch Umwe ltgefährdung verursachte Vermögensei nbuße 

eines Privaten zu entschädigen wäre. Dies war offenbar auch den 

Redaktoren des Enüwrfes zu viel. In § 5 Abs.2 (Haftungsausschlüsse) 

wird festgelegt, daß Schädtqen unter S 5.000,-- nicht zu ersetzen sind. 

Damit wird aber dem vor allem im Allgemeininteresse liegenden Erfordernis 
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ei ner vernünftigen Interessenabwägung' zwi schen den Notwendi gkeiten 

von Gewerbe und Industrie und dem Umweltschutz nicht entsprochen, zumal 

bei der Natur der Umweltgefährdungen und -schädigungen und bei Am/endung 

des Sch~densbegrjffes des ABGB -es fast immer zu weit höheren Schadens

beträgen!<ommen \vird. 

I. 5. Das bereits en'lähnte Hauptzi e 1 eines umfassenden Umweltschutzes, 

näml ich "Maßnahmen" zur Beseiti gung oder Vermi nderung ei ner Schadens

ursache ist im Entwurf nur bei ei ner "nachhaltigen" Umwe ltschädi gung 

und unter der Voraussetzung ei nes "unerl aubten Verhaltens des Betrei bers 

der Anlage oder des für die Tätigkeit Verantwortlichen" vorgesehen. 

Hier genügt also im Gegensatz zu der in § 6 festgelegten Haftung nicht 

eine "Verursachungsvermutung" sondern muß sehrwohl ein Verschulden 

im Si nne des ABGB vorl i egen. Trotzdem ersehei nt uns gerade di ese Rege

lung als äußerst bedenklich und zwar aus verfassungsreehtliehen Gründen, 

- bzw. im Hinblick auf die MRK. 

Laut Entwurf (§ 3) soll bei einel" "nachhaltigen Beeinträchtigung der 

Umwe 1 t" auch für di e Kosten "angemessener t~aßnahmen" zur Feststell ung, 

Minderung und Beseitigung der Beeinträchtigung gehaftet werden. In 

fast allen Fällen werden solche Naßnahmen aber nicht nur im Interesse 

des oder der unmittelbar Geschädi gten, sondern im Interesse der All ge

meinheit notwendig sein. Dabei wird es sieh in den meisten Fällen nicht 

nur um Maßnahmen handeln, die man als "Wiederherstellung des vorigen 

Zustandes" qual i fi zi eren kann, sondern um Maßnahmen, di e ~vei t über 

den Schadensbegriff des ABGB hinausgehen. Wenn sie \'drksam sein sollen 

müssen sie wohl auch Eingriffe in Rechte des Schädigers beinhalten, 

di e man auch nicht mit dem Schadenersa tz- und Nachba rrecht des ABGB 

begründen kann. 

1.6. Zusammenfassend zeigt sich sohin, daß ein Umwelthaftungsgesetz, welches 

- den Erforderni ssen des "umfassenden Umwe ltsehutzes" genügen so 11, in 

Wahrheit ein völlig neuer Rechtsbereich ist, der mit nur 

privatrechtlichen Mittel und Methoden nicht zu regeln ist. Daher enthält 

auch der Entwurf Bestimmungen, die über den Privatrechtsbereich hinaus-

, ' 
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gehen, ohne daß dafUr eine verfassungsrechtliche . Deckung vorgesehen 

ist. Trotzdem erfUllt der Entwurf bei weitem nicht die Erfordernisse 

eines umfassenden Umweltschutzes, weil er zu wenig Möglichkeiten bietet, 

die tatsächlichen oder "wahrscheinlichen" Gefährdungs-und Schädigungs-
~~ 

ursachen zu vermindern oder zu beseitigen. Der Entwurf versuchtVindirekt, 

nämli ch gewi ssermaßen durch das Damoklesschwert von Haftungen zu er

reichen, ·die sich für Gewerbe- und Industriebetriebe als ruinös erweisen 

können. Dies ist wiederum rechtsstaatlich bedenklich, weil durch 

die als "Regelungsschwerpunkt" bezeichnete Verursachungsvermutung und 

der bekannten Vielschichtigkeit, bzw. Komplexheit von Umweltgefährdungen 

Fehllösungen möglich sind. Dies wird - wie noch auszufUhren sein wird 

- durch die Bestimmungen über die Haftung mehrerer, Uber den Rückgriff 

zwischen den Schädigern und Uber die Verpflichtung zur Auskunfterteilung 

(§§ 7 - 10) nicht gemildert, zumal auch diese Bestimmungen, \'Jie eben

falls noch auszufUhren ist, sowohl unbefriedigend, als auch bedenklich 

erschei nen. Dazu kommt, daß inder Praxi s di e Anwendung des Gesetzes 

insoferne sehr kostenaufwendig sein wird, als es vorwiegend um Vorfragen 

gehen wird, nämlich darum, ob ein Haftungsfall Uberhaupt in den Geltungs

bereich des Gesetzes fällt, ob HaftungsausschlUsse vorliegen, bzw. 

ob die geforderten "Wahrscheinl ichkeiten" gegeben sind oder nicht (eb/a 

bei der Auskunftspflicht). 

Damit besteht aber auch die Gefahr, daß dieses Gesetz nach einer kurzen 

Anlaufphase in der Praxis sich als unanwe·ndbar erweist, so \ode dies 

bei anderen neueren Sonderhaftungsgesetzen (etwa K$cnG oder Produkt

haftungsgesetz) festzustellen ist. 

Insgesamt scheint uns daher der Entwurf schon aus rechtspolitischen 

und rechtstheoretischen GrUnden nicht geeignet zu sein, dem Erforder

nis eines umfassenden Umweltschutzes und auch nicht der NotvJendigkeit 

ei ner angemessenen Entschädi gung bei gewerbe- und i ndustri e 11 bedi ngten 

Umweltgefährdungen zu entsprechen. 
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11. Zu den besonderen Bestimmungen des Entwurfes: 

IL1. Ein gutes Gesetz baut auf klaren, nachvollziehbaren Definitionen 

auf. Im ·Entwurf finden sich die notwendigen Definitionen ln den §§ 

1-3. Diese sind alles andere als klar und eindeutig, was vor allem 

deshalb bedenklich ist, weil dadurch· der Geltungsbereich des Gesetzes 

und damit insbesonders di e Haftung auf Grund ei ner Verursachungsvermu

tung festgelegt werden soll. 

11.2. Unsicher bleibt vor allem, wann eine "um\;teltgefährdende Anlage oder 

Tätigkeit" anzunehmen ist. Die Ansichten darüber dürften weit 

auseinandergehen, sodaß fast immer die Vorfrage zu klären sein wird, 

ob eine Verschuldens- oder Nachbarschaftshaftung nach dem ABGB oder 

die Verursachungsvermutung anzuwenden ist. Dies kann aus mehreren Gründen 

problematisch sein. Man denke etwa an den Fall einer 

Grundwasserverseuchung inder NachbarsCha ft ei nes Betri ebes, der gern. 
we~ L-t'\ 

§ 1 des Entwurfes "jedenfalls", nämlich 0ittre seiner Größe als 

umwe ltgefährdend ei nzustufen ist. Durch die dadurch für ihn geltende 

Verursachungsvermutung wäre ein solcher Betri eb gegenüber gewerb 1 i chen 

Kleinbetrieben, die aber auch für eine Grundwasserverseuchung in Betracht 

kommen können (etwa eine Tankstelle) krass benachteiligt, weil die 

Verursachungsvermutung Pl atz grei ft, bzw. di ese wi derl egt werden müßte. 

Ei n sorgfältfg arbeitender und alle gewerbebehördl i chen Aufl agen 

beachtender Betrieb wäre damit gegenüber jedem Betrieb, der nicht 

"jedenfa 11 s 11 als umweltgefährdend zu beurteil en ist benachtei 1 i gt, 

was kaum als rechtsstaatl iche und befriedigende Lösung angesehen werden 

kann. 

1I.3. Noch bedenklicher erscheint uns die in § 2 festgelegte Haftung des 

Auftraggebers bei ei ner umweltgefährdenden Täti gkeit. Heißt di es, daß 

der Auftraggeber für die Tätigkeit eines Entsorgungsunternehmens haftet, 

also eines Unternehmens, welches zumindest bei uen sogenannten Problem

stoffen durchaus als "jedenfalls umweltgefährdend" qualifiziert werden 

kann und zwar im Rahmen einer Verursachungsvermutung? 
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11.4. Unsicher is~ auch die Grenze zwischen einer normalen und einer "nach

haltigen" Umweltbeeinträchtigung, deren Uberschr~itung gern. § 3 aber 

geradezu gewaltige Haftungsfolgen haben kann, weil man dann auch für 

alle Kosten der Feststellung, Minderung und Beseitigung dieser nachhal

tigen Beeinträchtigung aufkommen muß. 

11. 5. Zusammenfassend ist zu .den §§ 1-3 des Entwurfes daher zu sagen, 

daß sie, wie schon erwähnt, die r~öglichkeit eröffnen, jeden .Gewerbe

und Industriebetrieb in derart hohe, existenzgefährdende Haftungen 

zu verwickeln, daß diese auch durch die in § 12 vorgesehene Deckungs

vorsorge durch eine Versicherung nicht abgedeckt werden können. Die 

Festsetzung solcher Haftungen erscheint uns aber privatrechtl ich nicht 

begründbar und damit auch verfassungsrechtlich bedenklich. 

11.6. Von den in § 5 festgelegten Haftungsausschlüssen ist der Fall des 

§ 5 Abs. 1 Z 3 der wichtigste: Die Haftung wird ausgeschlossen, wenn 

der Schaden durch Befolgung ei ner Rechtsvorschri ft oder behördl i chen 

Anordnung ents teht. Wi e si ch aus den Erl äuterungen ergi bt ist darunter 

aber keineswegs etwa die Befolgung der Auflagen einer gewerbebehärdlichen 

Betriebsgenehmigung gemeint, sondern nur ein ausdrückliches behördliches 

Handlungsgebot. Demnach haftet der Betriebsinhaber auch bei strikter 

Einhaltung aller. Auflagen der gewerbebehördlichen Betriebsanlagengeneh

migung unter Zugrundelegung der Verursachungsvermutung. Demnach wird 

dem privaten Betreiber einer möglicherweise umweltgefährdenden Anlage 

alleine die Verantwortung zugeschoben, obwohl diese durch die Gewerbebe

härde geprüft und genehmigt wurde. 

11.7. Die §§ 6-10 verwenden wiederholt den Begriff "wahrscheinlich", womit 

letztl ich der Rechtssprechung überlassen wird, was im konkreten Fall 

darunter zu verstehen ist. In der Praxi s wi rd es aber sehr sch\'Ii eri g, 

oft sogar unmöglich sein, objektiv darzutun, daß der Schaden "wahrschein

lich" nicht von einer Anlage oder Tätigkeit verursacht wurde, für welche 

di e Verursachungsvermutung gi lt, oder daß der Schaden "wahrschei n 1 ich 11 

nur zum Tei 1 davon verursacht wurde und zum Tei 1 von anderen. Anderer-
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seits wird es schon im Hinblick auf die Verursachungsvermutung des 

§ 6 leicht sein als "wahrscheinlich" darzutun, daß für einen Umweltscha

den ei ne bestimmte Anl age oder Täti gkeit verantwortl ich ist, womit 

gern. § 9 eine Auskunftspflicht begründet wird, durch die das Unternehmen 

gezwungen werden kann, auch Betri~bsg~heimnisse offenzulegen. Damit 

besteht die Mögl i chkeit, daß UHG gewi ssermaßenfür Zwecke der Industri e

spionage zu mißbrauchen. 

Wie bereits en/ähnt gibt es bei der Umweltgefä:.rdung und -schädigung 

wegen der oft sehr komplexen Zusammenhänge nur in Ausnahmsfällen eindeu

ti ge und objekti ve Bewei se. r~an wi rd daher im Um\'/e lthaftungsverfahren 

weitgehend auf Sachverständi ge zurückgreifen müssen, womi t es darauf 

ankommen wird, welcher Sachverständiger geschickter die "Wahrscheinlich

keitu oder uUnwahrscheinlichkeit", oder auch die uNachhaltigkeit u, 

bzw. deren Verneinung begründet. Damit wäre auch verfahrensrechtlich 

das Umwelthaftungsverfahren mit Problemen belastet, ui e es rechtsstaat

lich beurteilt als bedenklich erscheinen l~s~en. 

11.8 .. Zusammenfassend ist demnach festzustellen, daß auch die Prüfung 

der besonderen Bestimmungen des Entwurfes seine Unzulänglichkeit ergibt. 

111. ALT ERN A T·r V E N 

111.1. Laut Vorblatt zu den Erläuterungen Punkt 4 soll es "grundsätzlich u 

keine Alternativen zu den Lösungen des Entwurfes eines UHG geben. Dies 

ist gewiß nicht richtig. 

Dabei muß man allerdings davon ausgehen, daß es sich hier um einen 

Rechtsbereich handelt, der mit den t~itteln und ~1eth6den oes Pnvatrech

tes alleine nicht bewältigt \'/erden kann. Wie schon ausgeführt ist eben 

Umweltschutz und erst recht "umfassender" Umweltschutz immer nicht 

nur ein Problem der gefährdeten und geschädigten Privatrechtsträger, 

4 ~ . ' 
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sondern vor allem ein Problem der Allgemeinheit, welches damit auch 

nur unter Einsatz öffentl ichrechtl icher Mittel und Methoden be\'JCiltigt 

werden kann. Dabei muß man davon ausgehen, daß Gewerbe und Industri e 

nun ei nma 1 Umwe ltei ngriffe und damit auch Umweltgefährdung und -schädi

gungen bedingen, wobei der Kausalzusammenhang nur in AusnahmsfCillen 

festgestellt und zugeordnet werden kann. Das Allgemeininteresse an 

~inem effektiven Gewerbe und einer funktionierenden Industrie erfordert 

aber, daß nicht jeder Schade im Sinne des § 1293 ABGB dem privaten 

Geschädigten ersetzt \'/erden kann. Damit kann aber ein UHG nicht ein 

ausschließlich dem Privatrechtsbereich zugeordnetes Gesetz sein. 

III.2. Die Alternative zum Entwurf des UHG könnte aaher wie folgt aus

sehen: 

. a) Schaffung ei nes besonderen Umweltverfahrens, das wegen der notwen

digen Eingriffe in die Privatrechte C'Civil rights lt
) kein VervJaltungs

sondern bereits in der r. Instanz ein Gerichtsverfahren sein müßte. 

Dabei könnte die ZPQ weitgehend beibehalten werden, müßte aber wohl 

durch einige zusätzliche Verfahrensbestimmungen, welche auch die 

Beweisführung betreffen müßten, ergänzt werden. 

b) Wegen des all gemei nen Interesses an ei nem umfassenden Um\tJe ltschutz 

sollte dabei in erster Linie nicht der private Geschädigte, sondern 

eine neu zu schaffende Institution klagsberechtigt sein, etwa eine 

echte "Umwe ltanwa ltschaft It mi t besonderen, eher der Staa tsanwa ltschaft 

nachgebi ldeten Befugnissen. Private Geschädigte und unter Umständen 

auch andere ItAnspruchsberechtigte" sollten also nur subsidiär oder 

in Form von Nebenklägern an einem solchen Verfahren beteiligt werden. 

c) Der geltend gemachte Anspruch müßte in erster Linie auf Beseitigung 

oder t1i nderung der als umweltgefährdend erkannten Schadens ursache 

zielen. Da dies in aen meisten Fällen nur durch If~aßnahmen" erreich

bar ist, welche Privatrechtseingriffe (also auch Eigentumsbeschrän

kungen ) erfordern, müßten diese Bestimmungen vor all em verfassungs

rechtlich und im Hinblick auf die MRK abgesichert sein. 
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d) Im Hinblick auf die äußerst hohen- Kosten solcher Haßnahmen sollte 

die Mögl i chkeit vorgesehen sein, die beklagt~n Schädi ger zu ange

messenen Kostenbeiträgen zu verhalten. Oersel be Grundsatz müßte 

auch für die Schadenersatzhaftung gelten. Oie in § 6 des Entwurfes 

vorgesehene Verursachungsvermutung sollte jedenfalls nur für' die 

Auferlegung solcher angemessener Beiträge anwendbar sein. 

e) Voller Schadenersatz im Sinne des § 1293 ABGB samt der Auferlegung 

aller Kosten für eine Wiederherstellung des vorigen Zustandes sollte 

es hingegen immer nur dann geben, ~/enn eine Verschuldenshaftung 

im Sinne des ABGB anzunehmen ist und auch ein Kausalzusammenhang 

zwischen dem schuldhaften Verhalten und dem eingetretenen Schaden 

gegeben ist. 

f) Oi e Kosten ei ner wi rksamen Besei tigung von Umweltgefährdungen und 

-schädigungen können bekanntlich so hoch sein, daß sie von einem 

oder auch mehreren festgestellten, bzw. vermuteten Schädigern nicht 

aufgebracht werden können. Auch ei ne dafür aus rei chende Bedeckungs

vorsorge durch Versicherungen Ist nicht zu erwarten. In solchen 

Fäll en können also wi rksame t~aßnahmen und Schadensgutmachungen nu r 

von der Gesamtheit, bzw. öffentl ichrechtl ichen Institutionen finan

zi ert werden. Daher sollte ei n sol ches Umweltschutz verfahren durch 

Umweltfonds, ergänzt werden, wobei übrigens auch die Möglichkeit 

eröffnet werden könnte, festgeste 11 te Umwe ltgefährder und - schädi ger 

zu Zahlungen an diese Fonds zu verurteilen. 

IV. Z USA M M E N F ASS U N G 

Es ist klar, daß eine solche Reglung den Rahmen des Privatrechtes, 

bzw. des Schadenersatz- und Nachbarrechtes sprengen wü~de~ Dies tut 

unserer Meinung nach aus den dargelegten GrUnden auch der vorl iegende 

Entwurf und zwar ohne einen effektiven Umweltschutz zu erreichen. Dies 

haben offensichtl ich auch die Redaktoren des Entwurfes erkannt, auch 

, " 
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wenn sie die amerikanische Lösung C'punitive damages ll
) ablehnen. Um 

es nochmals zu sagen: Das Problem der Haftung fUr Umweltgef~hrdung 

und -schädigung durch gewerbliche und industrielle Anlagen und T~tig

keiten ist nicht nur privatrechtlich zu lösen. Das klassische europ~ische 

Privatrecht und damit auch das Privatrecht des ABGB befaßt sich vor 

allem mit dem Eigentum als Kernbegriff und allen seinen Auswirkungen, 

also vor allem der Sicherstellung und dem Schutz des privaten Eigentums 

und aller damit in Zusammenhang stehenden Rechte. Der vorliegende Entwurf 

erscheint uns insoferne als systemwidrig, als er Eigentums- und Zivil

rechte geradezu bedroht und zwar nicht um Zi vi 1 rechte der Geschädigten 

zu schUtzen, sondern um dadurch einen umfassenden Umweltschutz fUr 

die Gemeinschaft zu erreichen. Wir halten nochmals fest, daß auch wir 

ei nen so 1 chen umfassenden Umwe ltschutz fUr notwend i gerachten, mei nen 

jedoch, daß er mit nur privatrechtlichen Mitteln und Nethoden nicht 

erreichbar ist. Ein auch im Interesse .der Allgemeinheit notwendiger 

Ausgleich zwischen den Erfordernissen der Privatwirtschaft, bzw. von 

Gewerbe und Industrie und dem notwendigen umfassenden Umweltschutz 

kann schon wegen der ungemein hohen Kosten dafUr kein Schadenersatz 

im Sinne des § 1293 ABGB sein, vor allem dann nicht, wenn man die Schwie

rigkeiten einer sicheren Feststellung der Schadensursache durch eine 

Verursachungsvermutung ersetzt. Es kann jedenfall s nicht im Interesse 

der Gesamtheit 1 i egen, einen umfassenden Um~ve 1 tschutz dadurch zu 

erreichen, daß man Gewerbe und Industrie derartigen Haftungen aussetzt. 

Gewiß sollen und können auch potenzielle Umweltschädiger zur Finanzierung 

des umfassenden Umweltschutzes herangezogen werden, wofür aber vor 

allem aus verfassungsrechtlichen Gründen der privatrechtliche Rahmen 

nicht ausreicht. 

Aus all diesen, gewiß nicht vollständig und ausreichend dargelegten 

Gründen 1 ehnt die geferti gte Rechtsanwaltskammer für Ni ederösterrei ch 

den Entwurf des Umwelthaftungsgesetzes ab. 

(1<1\.~2.. 
Dr. Kar! Clau 

ßh&J2~ ifo., ~ - Rechtsanwalt 
Marktgasse 1-3 

2130 Mistelbac 
Tel, 02572/239 . 
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